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Stadt Schenefeld

Bebauungsplan Nr.92

 "Holzkoppel"

 für das Gebiet südlich und westlich des Osterbrookswegs und östlich der

Blankeneser Chaussee, bis zum südlichen Ende der Straße Holzkoppel,

der Flur 7, Gemarkung Schenefeld

Zeichenerklärung

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung

der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung (PlanzV 90 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)

geändert worden ist)

Teil B - Text

Gemarkung: Schenefeld

Flur  7

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert

worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom ......................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 92  "..............................................................................................", der Flur 7,

Gemarkung Schenefeld, gemäß Plan über den Geltungsbereich, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11. 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl 2023 I S. 176) geändert worden ist.

SATZUNG DER STADT SCHENEFELD ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 92 "Holzkoppel",

für das Gebiet südlich und westlich des Osterbrookswegs und östlich der Blankeneser Chaussee, bis zum südlichen Ende der Straße

Holzkoppel, der Flur 7, Gemarkung Schenefeld, gemäß Plan über den Geltungsbereich

Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB

Verfahrensvermerke

M: 1:1000

0 20 40m10 30

1:1000

Übersicht

Teil A - Planzeichnung

Architekten :

HGP    HANNOVER

Architektur- und Ingenieur- Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dipl.-Ing. Arch. R.Herwig, Architekt                                Dipl.-Ing. W. Gresch, Beratender Ingenieur

Adenauerallee 16           30175  Hannover     Tel.:  0511 / 340 11 0      Fax.:  0511 / 340 11 21

Gewerbegebiete

(§8 BauNVO)

Baugrenze

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§9 Abs.7 BauGB)

Erhaltung: Bäume

Anpflanzen: Bäume

vorhandene bzw.

vorgeschlagene

Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

136

3

vorhandene Gebäude

Art der baulichen Nutzung

z.B. SO Busbetriebshof

Füllschema der Nutzungsschablone

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines

Baugebietes (§1 Abs.4, §16 Abs.5 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

(§9 Abs.1 Nr. 25 Buchstabe a) Abs.6 BauGB)

vorhandener

Baum oder Bäume

ausserhalb des Geltungsbereiches

zu fällender Baum auf der Grundlage

einer Baugenehmigung und

der erteilten Fällgenehmigung

Sonstige Sondergebiete

(§11 BauNVO)

SO

GE

Bauweise

z.B.    a

GRZ

z.B.  0,8

Gebäude-

höhe

z.B.16,00m

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

(§5 Abs.2 Nr. 10 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs.6 BauGB)

Art der baulichen Nutzung

(§5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches

- BauGB -, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §22 und 23 BauNVO)

Verkehrsfläche

(§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Darstellung ohne Normcharakter

Einfahrtsbereich

(§9 Abs.1, Nr.11 BauGB)

Textliche Festsetzung

(§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § § 1 Abs. 6 Nr. 1, § 8 und § 11 BauNVO)

1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

1.1.1

In allen Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige Handelsbetriebe, die Güter auch an

Endverbraucher verkaufen, mit folgenden Sortimenten unzulässig:

• Nahrung und Genussmittel

• Drogerie- und Parfümerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel)

• Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel (Apotheken)

• Schnittblumen und kleinere Pflanzen

• Zeitungen und Zeitschriften

• Bekleidung, Wäsche

• Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren, Gardinen und Zubehör)

• Sportartikel, Sportschuhe, Sportbekleidung

• Schuhe

• Medizinisch-orthopädischer Bedarf (Sanitätsartikel), Hörgeräteakustik

• Bücher

• Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf

• Spielwaren

• Zoobedarf und Tierfutter

• Kunstgenstände, Bilder, Bilderrahmen

• Glaswaren, Porzellan und Keramik, Hausrat

• Elektroartikel

• Unterhaltungselektronik

• Fotozubehör

• Augenoptik

• Uhren, Schmuck

• Lederwaren, Koffer und Taschen

• Fahrräder und Zubehör

• Telekommunikationsbedarf und Büromaschinen

1.1.2

In allen Gewerbegebieten sind die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nach § 8 Abs. 3 Nr. 3

BauNVO nicht zulässig.

1.2 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

Die Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Busbetriebshof" dienen der Unterbringung von Gebäuden

und betrieblichen Anlagen eines Betriebshofes für Busse des öffentlichen Personennahverkehrs. Zulässig

sind:

• Wartungs- und Werkstattgebäude

• Verwaltungsgebäude einschließlich Sozialräumen

• Überdachte und nicht überdachte Fahrzeugabstellanlagen mit Ladeinfrastruktur für Elektrobusse

• Sonstige Fahrzeugabstellanlagen

• Anlagen zur Quarantäneabstellung brandgefährdeter Fahrzeuge

• Anlagen für sportliche Zwecke

• Sonstige dem Nutzungszweck dienende Nebengebäude und -anlagen sowie Stellplätze

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO)

2.1

Die zulässige Grundflächenzahl darf in den Sonstigen Sondergebieten durch die Grundflächen von Garagen und

Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu einer

Grundflächenzahl von maximal 0,9 überschritten werden.

2.2

Als Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen gilt die Höhe der Oberkante der Straßenfläche in der Mitte der

Grundstücksfront am jeweiligen Grundstück bezogen auf die Straße, die der verkehrlichen Erschließung des

jeweiligen Grundstücks dient.

2.3

Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen gilt nicht für technische Aufbauten wie Antennen, Lüftungsanlagen und

Anlagen zur Nutzung erneuerbaren Energien.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BauNVO)

3. Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

3.1

In der abweichenden Bauweise in dem Sonstigen Sondergebiet SO-1 darf die Länge der Gebäude 50 m

überschreiten, jedoch maximal bis zu einer Länge von 100,0 m.

3.2

In der abweichenden Bauweise in dem Sonstigen Sondergebiet SO-2 darf die Länge der Gebäude 50 m

überschreiten, jedoch maximal bis zu einer Länge von 150,0 m.

3.3

In der abweichenden Bauweise in dem Sonstigen Sondergebiet SO-3 darf die Länge der Gebäude 50 m

überschreiten, jedoch maximal bis zu einer Länge von 125,0 m.

3.4

In der abweichenden Bauweise in den Gewerbegebieten GE-1 und GE-2 darf die Länge der Gebäude 50 m

überschreiten, jedoch maximal bis zu einer Länge von 70,0 m.

3.5

In der abweichenden Bauweise in dem Gewerbegebiet GE-3 darf die Länge der Gebäude 50 m überschreiten,

jedoch maximal bis zu einer Länge von 110,0 m.

4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

4.1

Mindestens 50 v.H. der Dächer von Hauptgebäuden sind mit einer mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren

Substratschicht (im gesetzten Zustand) zu versehen und extensiv zu begrünen. Ergänzend zur Dachbegrünung

sind die Dachflächen der Hauptanlagen mit Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom,

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung auszustatten. Von der Festsetzung

ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für erforderliche haustechnische Einrichtungen, für

Tageslicht-Beleuchtungselemente oder für Dachterrassen genutzt werden.

4.2

Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen sind Heckenpflanzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als Pflanzgröße

sind heimische Laubgehölze 2x verpflanzt, mit Ballen, 100/125 cm zu verwenden. Die Pflanzdichte muss

mindestens 3 Pflanzen pro laufenden Meter betragen.

4.3

Für festgesetzte Anpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind Mindestqualitäten (gemäß Pflanzliste in der Anlage

zur Begründung) zu verwenden.

5. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

5.1

Für die mit Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölze sind bei Abgang gleichwertige

Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Charakter und Umfang der jeweiligen Gehölzpflanzung

erhalten bleiben.

Unvermeidbare Versiegelungen, Leitungsverlegungen etc. innerhalb der Kronenbereiche der zum

Erhalt festgesetzten Bäume sind nur zulässig, wenn der Erhalt der Bäume durch eine fachgerechte

Wurzelbehandlung und/oder einen fachgerechten Kronenschnitt unter Begleitung eines Baumpflegers

gesichert wird.

Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehölztypischen Habitus führen, sind

verboten.

5.2

Die als „bei Bebauung entfallend“ gekennzeichneten Bäume mit Schutzstatus dürfen nur bei Vorlage

eines genehmigten Bauantrags ggfs. in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung der

Baumschutzsatzung und Nachweis von Ersatzpflanzungen beseitigt werden. Auch nur dann sind

Eingriffe in die Wurzelbereiche von Bäumen zulässig.

6. Schutzmaßnahmen für Boden und Wasserhaushalt

(§ 9 Abs. Nr. 16 und Nr. 20 BauGB)

Die Stellplatzflächen und Bewegungsflächen sind zur Vermeidung von Verunreinigungen des

Untergrundes, insbesondere auf Grund der Tatsache, dass der Geltungsbereich in einem

Wasserschutzgebiet - Zone III - liegt, in geschlossener Form auszuführen.

III. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 LBH SH

1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

Dächer von Gebäuden

Dachform

Es sind nur Flachdächer zulässig (Dachneigung 0° bis 10°).

Dachaufbauten

Ergänzend zur Dachbegrünung sind Aufbauten für Photovoltaikanlagen und Anlagen zur

solarthermischen Nutzung zulässig, sofern die Dachbegrünung und deren Wasserrückhaltefunktion

dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Ferner sind auch sie um das Maß ihrer Maximalhöhe

von der Gebäudekante abzurücken. Die Befestigungen von Photovoltaikanlagen und Anlagen zur

solarthermischen Nutzung sind so zu gestalten, dass sie nicht zur Reduzierung des Volumens des

Schichtaufbaus der Dachbegrünung führen. (siehe dazu auch Ziffer 4.1 der planungsrechtlichen

Festsetzungen.)

Darüber hinaus sind ausschließlich technisch notwendige Dachaufbauten (wie z.B. Anlagen zur

Haustechnik, Überfahrten etc.) zulässig. Dachaufbauten sind um das Maß ihrer Höhe von der

Gebäudeaußenkante abzurücken. Sie sind räumlich zusammenzufassen und vollständig mit einer

einheitlich gestalteten Umhausung zu umgeben.

2 Werbeanlagen

Es sind nur freistehende gemeinsame Werbeanlagen (Firmen-Sammler) im Bereich zwischen der

Straßenbegrenzungslinie sowie der der Erschließungsanlage (Osterbrooksweg bzw. Holzkoppel)

zugewandten Baugrenze und auch nur in Verbindung mit Gebäudezugängen (Zuwegungen) zulässig.

Sofern ein Gebäude ausschließlich von einer Firma genutzt wird, sind Werbeanlagen an der

Gebäudefassade nur unterhalb des oberen Gebäudeabschlusses zulässig. Werbeanlagen als

Dachaufbau sind unzulässig.

Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, sowie Laserwerbung,

Skybeamer oder Ähnliches.

3 Beleuchtung

Für Außenleuchten sind ausschließlich insektenfreundliche, vollständig eingekofferte LED-Leuchten

mit warmweißem Licht (< 3.000 Kelvin) und einer maximalen Oberflächentemperatur von 60° C zu

verwenden. Der Lichtstrom und die Beleuchtung sind nach unten auszurichten. Die Beleuchtung

angrenzender Gartenflächen und sonstiger Gehölze ist zu vermeiden.

IV. Hinweise

In der Stadt Schenefeld sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen

wie z. B. Baugruben / Kanalisation / Gas / Wasser / Strom und Straßenbau ist die Fläche gem.

Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die

Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt durchgeführt.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom ....................

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im 

Schenefelder Tageblatt und durch Bereitstellung im Internet am ......................... erfolgt.

Auf die Bereitstellung im Internet wurde am ........................ im Schenefelder Tageblatt

hingewiesen.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am

........................... durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt

sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ......................... zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat am ......................... den Entwurf des

B-Planes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B), sowie die Begündung haben in der Zeit vom ...................... bis .....................

während folgender Zeiten: Mo.-Fr. 8.30-12.00 Uhr und Do. 14.00-18.00 Uhr nach § 3

Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis,

dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich 

oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am .................... durch Veröffentlichung

in der ortsüblichen Tageszeitung, durch öffentlichen Aushang und im Internet ortsüblich

bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und

die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich auf der 

Internetseite der Stadt Schenefeld (www.stadt-schenefeld.de) bereitgestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt

sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am ......................... zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert.

Schenefeld, den ......................... Stadtsiegel  Stadt Schenefeld

                                                

Bürgermeisterin

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen 

Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten

und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Schenefeld, den ......................... Siegelabdruck

Vermessungsbüro

öffentlich bestellter

Vermessungsingenieur

8. Die Ratsversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange am .......................... geprüft.

Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom ...................... bis .....................

während folgender Zeiten: Mo.-Fr. 8.30-12.00 Uhr und Do. 14.00-18.00 Uhr erneut 

öffentlich ausgelegen.

Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten 

Teilen abgegeben werden konnten.

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der

Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 

werden können, am ........................ im Pinneberger Tageblatt ortsüblich bekannt gemacht.

Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3

Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.stadt-schenefeld.de ins

Internet gestellt.

10. Die Ratsversammlung hat den Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)

und dem Text (Teil B) am ...................... als Satzung beschlossen und die Begründung

durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Schenefeld, den ......................... Stadtsiegel Stadt Schenefeld

                                                  

Bürgermeisterin

11. Ausfertigung: Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung

(Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Schenefeld, den ......................... Stadtsiegel Stadt Schenefeld

                                                

Bürgermeisterin

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung und die Stelle, bei der

der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten

eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .......................

ortsüblich bekannt gemacht worden. Seit dem ......................... erfolgte die Bereitstellung

im Internet.

In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden

Rechtsfolgen (§215 Abs.2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche

geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§44 BauGB) hingewiesen 

worden. Auf die Rechtswirkungen des §4 Abs.3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithin am ...................... in Kraft getreten.

Schenefeld, den ......................... Stadtsiegel Stadt Schenefeld

                                           

Bürgermeisterin


